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  § 44a Vollziehung 
  

1. Teil 1. Teil 

Allgemeines Allgemeines 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die polizeiliche Kooperation zwischen 
den Sicherheitsbehörden und Sicherheitsbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie dem Europäischen Polizeiamt (Europol). 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die polizeiliche Kooperation zwischen 
den Sicherheitsbehörden und Sicherheitsbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie die erforderlichen Konkretisierungen für die 
Kooperation mit der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) aufgrund der 
Verordnung (EU) 2016/794 über die Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI, ABl. Nr. L 135 vom 24.05.2016 S. 53, (im 
Folgenden Europol-VO). 

(2) ... (2) ... 

Haftung Haftung 

§ 3. (1) Soweit durch unrichtige oder unrechtmäßige Verwendung von Daten 
durch Europol in Österreich ein Schaden entstanden ist, haftet der Bund nach den 
Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes mit der Maßgabe, dass in jedem Fall 
das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in erster Instanz zuständig ist. 
Wurde der Schaden durch Europol oder Organe eines anderen Mitgliedstaates 
verursacht, hat der Bund seinerseits Regress bei Europol oder dem anderen 
Mitgliedstaat zu nehmen. 

§ 3. (1) Soweit durch unrichtige oder unrechtmäßige Verwendung von Daten 
durch Europol in Österreich ein Schaden entstanden ist, haftet der Bund nach den 
Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes mit der Maßgabe, dass in jedem Fall 
das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in erster Instanz zuständig ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Verhältnis zu anderen Rechtsakten Verhältnis zu anderen Rechtsakten 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Der 2. Teil dieses Bundesgesetzes (Europol) ersetzt mit Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes das Übereinkommen auf Grund von Artikel K.3 des 
Vertrags über die Europäische Union über die Errichtung eines Europäischen 
Polizeiamts (Europol-Übereinkommen), BGBl. III Nr. 123/1998, samt den 
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Änderungsprotokollen BGBl. III Nr. 193/1998, BGBl. III Nr. 81/1999, BGBl. III 
Nr. 120/2007, BGBl. III Nr. 121/2007 und BGBl. III Nr. 122/2007. Weiters ist das 
Protokoll auf Grund von Artikel K.3 des Vertrages über die Europäische Union 
und von Artikel 41 Absatz 3 des Europol-Übereinkommens über die Vorrechte 
und Immunitäten für Europol, die Mitglieder der Organe, die stellvertretenden 
Direktoren und die Bediensteten von Europol, BGBl. III Nr. 131/1999, zuletzt 
geändert durch BGBl. III Nr. 120/2007, nicht mehr anzuwenden. Stattdessen 
findet das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften, BGBl. III Nr. 24/2000, Anwendung. 

(3) … (3) … 

2. Teil 2. Teil 

Europol Europol 

Nationale Europol-Stelle Zuständige Stellen 

§ 6. (1) Der Nationalen Europol-Stelle obliegt der alleinige Zugriff auf die 
Europol Informationssysteme und der Kontakt zu Europol. 

§ 5. (1) Der Nationalen Europol-Stelle obliegt der Zugriff auf die bei 
Europol gespeicherten Informationen und der Kontakt zu Europol. Die Nationale 
Europol-Stelle kann anderen Sicherheitsbehörden, Abgabenbehörden des Bundes 
und Finanzstrafbehörden direkte Kontakte mit Europol sowie die Abfrage von bei 
Europol gespeicherten Informationen erlauben, wobei festzulegen ist, ob ein 
Vollzugriff erforderlich ist oder aus dem Abfrageergebnis nur ersichtlich sein 
darf, ob eine angefragte Information bei Europol verfügbar ist oder nicht und 
weitere Informationen über die Nationale Europol-Stelle einzuholen sind. 

(2) Der Nationalen Europol-Stelle kommen insbesondere folgende Aufgaben zu:  

 1. Europol aus eigener Initiative Informationen und Erkenntnisse, die 
Europol für die Durchführung seiner Aufgaben benötigt, zu übermitteln; 

 

 2. Informations-, Erkenntnis- und Beratungsanfragen von Europol zu 
beantworten; 

 

 3. Informationen und Erkenntnisse auf dem aktuellen Stand zu halten;  

 4. Informationen und Erkenntnisse für die Sicherheitsbehörden 
auszuwerten und an diese weiterzuleiten; 

 

 5. Informations-, Erkenntnis-, Beratungs- und Analyseanfragen an Europol 
zu richten; 

 

 6. Informationen für die Speicherung in seinen Datenbanken an Europol zu  
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übermitteln; 

 7. die Rechtmäßigkeit des Informationsaustauschs mit Europol zu 
gewährleisten. 

 

(3) Soweit andere Sicherheitsbehörden als die Nationale Europol-Stelle 
Abfragen aus dem Europol-Informationssystem durchführen, darf aus dem 
Abfrageergebnis nur ersichtlich sein, ob ein angefragter Datensatz im Europol-
Informationssystem verfügbar ist oder nicht. Weitere Informationen sind 
ausschließlich über die Nationale Europol-Stelle einzuholen. 

 

(4) Die Nationale Europol-Stelle kann die Zustimmung zur Weitergabe von 
Daten durch Europol an Einrichtungen der Europäischen Union, Drittstaaten 
und Sicherheitsorganisationen (§ 2 Abs. 2 Z 2 und 3 PolKG) unter Auflagen (§ 8 
Abs. 1 PolKG) erteilen. Die Zustimmung kann allgemein oder eingeschränkt 
erteilt und jederzeit widerrufen werden. Bei Vorliegen der in § 8 Abs. 2 PolKG 
angeführten Gründe ist die Zustimmung zu verweigern. 

 

Zusammenarbeit mit Europol  

§ 5. (1) Die polizeiliche Kooperation mit Europol umfasst die Vorbeugung 
und Bekämpfung von Straftaten im Bereich organisierter Kriminalität, 
Terrorismus sowie anderer Formen schwerer Kriminalität gemäß Anhang 1, 
wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind. 

 

(2) Die polizeiliche Kooperation mit Europol erstreckt sich auch auf 
Straftaten, die mit den in Abs. 1 genannten in Zusammenhang stehen und 
begangen werden, 

 

 1. um die Mittel zur Begehung von in den Zuständigkeitsbereich von 
Europol fallenden Handlungen zu beschaffen, 

 

 2. um Handlungen zu erleichtern oder durchzuführen, die in den 
Zuständigkeitsbereich von Europol fallen oder 

 

 3. um sicherzustellen, dass in den Zuständigkeitsbereich von Europol 
fallende Handlungen straflos bleiben. 

 

(3) Die polizeiliche Kooperation mit Europol nach dem 2. Teil dieses 
Bundesgesetzes umfasst auch die Kooperation der Abgabenbehörden des Bundes 
mit Europol zur Vorbeugung und Bekämpfung schwerer Kriminalität im Bereich 
der Tatbestände des Finanzstrafgesetzes. Die Abgabenbehörden des Bundes sind 
zur Vorbeugung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des 
Terrorismus sowie anderer Formen schwerer Kriminalität gemäß Anhang 1, 

(2) Sind mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen, sind die 
Abgabenbehörden des Bundes und die Finanzstrafbehörden zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von Kriminalitätsformen gemäß Anhang I der Europol-VO sowie 
damit im Zusammenhang stehender Straftaten (Art. 3 Europol-VO) berechtigt, 
vorhandene Informationen aus Abgaben- und Finanzstrafverfahren für die sich 
aus der Europol-VO ergebenden Zwecke an Europol zu übermitteln sowie bei 
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wenn zwei oder mehrere Mitgliedstaaten betroffen sind, berechtigt, Daten aus 
Abgabenverfahren und Abgabenerklärungen an Europol für Arbeitsdateien zu 
Analysezwecken zu übermitteln sowie Daten aus von Europol betriebenen 
Informationssystemen für Zwecke der Vorbeugung und Bekämpfung von in die 
Zuständigkeit der Abgabenbehörden und Finanzstrafbehörden fallenden Formen 
schwerer Kriminalität zu verwenden und zu verarbeiten. Die §§ 3 Abs. 1, 6 bis 9, 
11 Abs. 2 und 3 sowie 12 bis 19 sind anzuwenden; § 10 Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

Europol gespeicherte Informationen für Zwecke der Vorbeugung, Bekämpfung 
und Verfolgung von in die Ermittlungszuständigkeit der Abgabenbehörden und 
Finanzstrafbehörden fallenden Formen schwerer Kriminalität zu verwenden. Die 
Abgabenbehörden und Finanzstrafbehörden sind für Zwecke des bilateralen 
Informationsaustausches überdies berechtigt, sich auch bei nicht den Zielen von 
Europol unterfallenden Straftaten der Infrastruktur von Europol zu bedienen.  

Auskunftsrecht  

§ 16. (1) Jedermann kann sich an die Nationale Europol-Stelle wenden, um 
Auskunft zu erhalten, ob Europol ihn betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet. Die Nationale Europol-Stelle hat dieses Auskunftsbegehren 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen eines Monats ab Einlangen des 
Auskunftsbegehrens an Europol weiter zu leiten. 

(3) Das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 36 Europol-VO) sowie 
das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung (Art. 37 Europol-VO) 
ist im Wege der Nationalen Europol-Stelle geltend zu machen. 

(2) Die Nationale Europol-Stelle hat sich gegen die Beantwortung des 
Auskunftsbegehrens durch Europol auszusprechen, wenn 

 

 1. hierdurch außenpolitische, wirtschaftliche oder finanzielle Interessen der 
Republik Österreich verletzt werden könnten, 

 

 2. die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben von Europol beeinträchtigt 
werden könnte, 

 

 3. dies zu Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder zur 
Aufklärung und Verfolgung von Straftaten notwendig ist, 

 

 4. dadurch Ermittlungen beeinträchtigt werden könnten oder  

 5. überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder Dritter 
verletzt werden. 

 

Recht auf Richtigstellung oder Löschung von Daten  

§ 17. (1) Unrichtige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten, die von der 
Nationalen Europol-Stelle oder den Verbindungsbeamten im Europol-
Informationssystem verarbeitet werden oder Europol übermittelt worden sind, 
sind von diesen zu berichtigen oder zu löschen. Europol ist darüber zu 
informieren. 

 

(2) Wurden unrichtige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten übermittelt, sind diese davon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und es ist ihnen aufzutragen, die Daten zu berichtigen oder zu 
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löschen. 

Beschwerderecht  

§ 18. Wird eine Beschwerde wegen der Erteilung oder Nichterteilung der 
Auskunft oder der Verletzung des Rechts zur Richtigstellung und Löschung von 
Daten bei der Nationalen Europol-Stelle eingebracht, ist die Beschwerde an die 
gemeinsame Kontrollinstanz weiterzuleiten. 

 

Kontrollbefugnisse  

§ 19. (1) Jedermann kann die gemeinsame Kontrollinstanz in angemessenen 
Abständen um Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten durch Europol ersuchen. 

 

(2) Jedermann hat das Recht, die nationale Kontrollinstanz zu ersuchen, die 
Rechtmäßigkeit der Eingabe und der Übermittlung von ihn betreffenden Daten an 
Europol sowie des Abrufs dieser Daten durch die Nationale Europol-Stelle und 
die Verbindungsbeamten zu überprüfen. 

 

Nationale Kontrollinstanz  

§ 14. Nationale Kontrollinstanz ist die Datenschutzbehörde. Ihr obliegt die 
Kontrolle der Zulässigkeit der Eingabe in Informationsverarbeitungssysteme 
nach Kapitel II des Europol-Beschlusses und des Abrufs personenbezogener 
Daten aus solchen Systemen sowie die Kontrolle jedweder Übermittlung 
personenbezogener Daten an Europol durch österreichische Behörden und deren 
Organe. Unbeschadet der Befugnisse nach den §§ 30 und 31 DSG 2000 haben 
die Nationale Europol-Stelle und die Verbindungsbeamten der Nationalen 
Kontrollinstanz Zugang zu ihren Diensträumen und ihren Akten zu gewähren. 
Über entsprechende Aufforderung sind Akten der Nationalen Kontrollinstanz zu 
übermitteln. 

(4) Nationale Kontrollbehörde (Art. 42 Abs. 1 Europol-VO) ist die 
Datenschutzbehörde (§ 35 DSG 2000). 

Entsendung von Verbindungsbeamten zu Europol  

§ 7. (1) Die Nationale Europol-Stelle hat die erforderliche Anzahl von 
Verbindungsbeamten zu Europol zu entsenden. Die Verbindungsbeamten gehören 
der Nationalen Europol-Stelle an. 

 

(2) Den zu Europol entsandten Verbindungsbeamten obliegt insbesondere:  

 1. die Wahrnehmung der Interessen Österreichs gegenüber Europol im 
Rahmen ihrer Aufgabenstellung; 

 

 2. die Übermittlung von Informationen der Nationalen Europol-Stelle an  
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Europol; 

 3. die Weiterleitung von Informationen von Europol an die Nationale 
Europol-Stelle; 

 

 4. die Zusammenarbeit mit Bediensteten von Europol bei der Erfüllung der 
Europol zukommenden Aufgaben; 

 

 5. die Unterstützung beim Austausch von Informationen der Nationalen 
Europol-Stelle mit den Verbindungsbeamten anderer Mitgliedstaaten. 

 

Ersuchen von Europol um Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen  

§ 8. (1) Die Nationale Europol-Stelle hat Ersuchen von Europol um 
Einleitung, Durchführung oder Koordinierung von Ermittlungen 
entgegenzunehmen, zu prüfen, erforderlichenfalls an die zuständigen Stellen 
weiterzuleiten und Europol darüber zu informieren, ob die Ermittlungen, die 
Gegenstand des Ersuchens sind, eingeleitet werden. Soweit Ersuchen von 
Europol bei nachgeordneten Sicherheitsbehörden einlangen, haben diese die 
Anfrage unverzüglich der Nationalen Europol-Stelle vorzulegen. 

 

(2) Soweit die Nationale Europol-Stelle dem Ersuchen nicht entsprechen 
kann, hat sie Europol darüber unter Darlegung der Gründe zu informieren. Eine 
Begründung kann entfallen, wenn wesentliche nationale Sicherheitsinteressen 
oder der Erfolg laufender Ermittlungen oder die Sicherheit von Personen 
dadurch gefährdet würden. 

 

Europol-Informationssystem  

§ 9. (1) Die Nationale Europol-Stelle sowie die Verbindungsbeamten sind 
ermächtigt, zu Personen, die wegen einer Straftat oder der Beteiligung an einer 
Straftat, für die Europol zuständig ist, verurteilt worden sind oder einer solchen 
Straftat verdächtigt werden oder wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass sie derartige Straftaten begehen werden, folgende Daten im 
Europol-Informationssystem zu verarbeiten, soweit dies im Einzelfall und zur 
Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben erforderlich ist: 

 

 1. Name, Geburtsname, Vornamen, gegebenenfalls Aliasnamen;  

 2. Geburtsdatum und Geburtsort;  

 3. Staatsangehörigkeit;  

 4. Geschlecht;  

 5. Wohnort, Beruf und Aufenthaltsort der betreffenden Person;  
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 6. Fahrerlaubnisse, Ausweispapiere und Passdaten;  

 7. soweit erforderlich andere zur Identitätsfeststellung geeignete Merkmale, 
insbesondere objektive und unveränderliche körperliche Merkmale wie 
daktyloskopische Daten und dem nicht codierenden Teil der DNA 
entnommene DNA-Profile. 

 

(2) Unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzungen dürfen von der 
Nationalen Europol-Stelle sowie von den Verbindungsbeamten weiters folgende 
Daten im Europol Informationssystem verarbeitet werden: 

 

 1. Verurteilungen, soweit sie Straftaten betreffen, für die Europol zuständig 
ist; 

 

 2. Verdacht auf gerichtlich strafbare Handlungen sowie vermutete oder 
festgestellte Tatzeiten, Tatorte und Vorgehensweisen; 

 

 3. Tatmittel, die verwendet wurden oder verwendet werden könnten;  

 4. Verdacht der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation;  

 5. Informationen zu juristischen Personen;  

 6. die aktenführenden Dienststellen und deren Aktenzeichen;  

 7. Eingabestelle.  

Diese Daten dürfen auch verarbeitet werden, wenn noch kein Personenbezug 
besteht. 

 

(3) Die Nationale Europol-Stelle sowie die Verbindungsbeamten haben 
Änderungen, Richtigstellungen und Löschungen von Daten ausschließlich 
hinsichtlich jener Daten durchzuführen, die von ihnen eingegeben worden sind. 

 

(4) Liegen Anhaltspunkte vor, wonach eingegebene Daten unrichtig, 
unvollständig oder unrechtmäßig verarbeitet worden sind oder sein könnten, 
haben die Nationale Europol-Stelle sowie die Verbindungsbeamten unverzüglich 
jene Stelle darüber zu informieren, die die Daten eingegeben hat. 

 

(5) Sind im Europol-Informationssystem bereits Daten gemäß Abs. 2 zu 
einer Person gespeichert, so ist die Eingabe weiterer Daten nach Abs. 2 zulässig; 
stehen die einzugebenden Daten allerdings in Widerspruch zu den bereits 
eingegebenen Daten, hat sich die Nationale Europol-Stelle mit jener Stelle, die 
solche Daten bereits eingegeben hat, abzustimmen. 

 

(6) Beabsichtigt die Nationale Europol-Stelle eines Mitgliedstaates die von 
ihr eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß Abs. 1 insgesamt zu löschen 
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und hat die österreichische Nationale Europol-Stelle zu dieser Person Daten 
gemäß Abs. 2 eingegeben, so geht die datenschutzrechtliche Verantwortung und 
das Recht zur Änderung, Ergänzung, Richtigstellung und Löschung hinsichtlich 
Daten gemäß Abs. 1 auf die österreichische Nationale Europol-Stelle über, wenn 
sie als nächste Daten nach Abs. 2 zu dieser Person eingegeben hat. 

Arbeitsdateien zu Analysezwecken  

§ 10. (1) Die Nationale Europol-Stelle sowie die Verbindungsbeamten sind 
ermächtigt, Europol zur Erstellung von Arbeitsdateien für Analysezwecke über in 
seine Zuständigkeit fallende Straftaten Informationen zu übermitteln, soweit die 
Sicherheitsbehörden diese Informationen auch nach § 53a Abs. 2 SPG zur 
Erstellung von Analysen verarbeiten dürfen. 

 

(2) Die Übermittlung und Verarbeitung sensibler Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) 
ist nur zulässig, wenn diese Daten für die Analysetätigkeit unerlässlich sind und 
diese Daten andere, in derselben Datei bereits enthaltene personenbezogene 
Daten ergänzen. 

 

(3) Die Nationale Europol-Stelle ist ermächtigt, Auflagen nach § 8 Abs. 3 
PolKG festzulegen, die bei der weiteren Verarbeitung der übermittelten Daten zu 
beachten sind. So kann insbesondere festgelegt werden, ob die übermittelten 
Daten allen oder nur bestimmten Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen sollen 
oder die Daten nur für explizit festgelegte Zwecke verwendet werden dürfen. 

 

Verwendung von Daten aus Europol-Datenverarbeitungssystemen durch 
Sicherheitsbehörden 

Verwendung von Daten durch Sicherheitsbehörden 

§ 11. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, Daten aus von Europol 
betriebenen Datenverarbeitungssystemen für Zwecke der Vorbeugung und 
Bekämpfung von Straftaten im Bereich organisierter Kriminalität, Terrorismus 
sowie anderen Formen schwerer Kriminalität sowie damit im Zusammenhang 
stehender Straftaten zu verwenden. 

§ 6. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, Daten, die von Europol 
oder im Wege von Europol übermittelt wurden, für Zwecke der Vorbeugung und 
Bekämpfung von Straftaten im Bereich organisierter Kriminalität, Terrorismus 
sowie anderen Formen schwerer Kriminalität sowie damit im Zusammenhang 
stehender Straftaten zu verwenden. 

(2) Ist die Verwendung der Daten an bestimmte Auflagen gebunden, darf 
von diesen Auflagen ohne Zustimmung der übermittelnden Stellen nicht 
abgegangen werden. 

(2) Ist die Verwendung der Daten an bestimmte Auflagen gebunden, darf 
von diesen Auflagen ohne Zustimmung der übermittelnden Stellen nicht 
abgegangen werden. 

(3) Die Verwendung von Daten für andere Zwecke, als zu denen sie 
übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig. 
Ausgenommen davon ist die Verwendung zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Verwendung dieser Daten. 

(3) Die Verwendung von Daten für andere Zwecke, als zu denen sie 
übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig. 
Ausgenommen davon ist die Verwendung zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Verwendung dieser Daten. 
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Speicher- und Löschungsfristen  

§ 12. (1) Die Nationale Europol-Stelle hat längstens alle drei Jahre die von 
ihr in das Europol Informationssystem eingegebenen Daten daraufhin zu prüfen, 
ob eine über diese drei Jahre hinaus gehende Speicherung für die Erfüllung der 
Europol obliegenden Aufgaben notwendig ist. Ergibt die Prüfung, dass die Daten 
zur Erfüllung der Europol obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind, 
sind sie von der Nationalen Europol-Stelle unverzüglich zu löschen. 

 

(2) Löscht eine Sicherheitsbehörde Daten, die an Europol übermittelt 
worden sind, ist Europol davon durch die Nationale Europol-Stelle zu 
informieren. 

 

(3) Die Löschung der Daten nach Abs. 1 hat zu unterbleiben, wenn dadurch 
schutzwürdige Interessen einer erfassten Person beeinträchtigt würden und diese 
die Einwilligung zur Weiterverwendung ihrer Daten erteilt. 

 

Verwendung von Protokolldaten  

§ 13. Von Europol zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenabfrage 
aus seinen automatisierten Dateien erstellte Protokollaufzeichnungen dürfen von 
der nationalen Kontrollinstanz, der gemeinsamen Kontrollinstanz sowie von 
Europol ausschließlich für diese Zwecke verwendet werden. Sie sind nach 
achtzehn Monaten zu löschen, es sei denn, die Daten werden für eine laufende 
Kontrolle weiterhin benötigt. 

 

Gemeinsame Kontrollinstanz  

§ 15. (1) In die gemeinsame Kontrollinstanz nach Art. 34 des Beschlusses 
zur Einrichtung des Europäischen Polizeiamtes (Europol), Amtsblatt Nr. L 
121/2009, S. 37 bis 66, sind von der Nationalen Kontrollinstanz höchstens zwei 
Mitglieder und jeweils ein Stellvertreter der Nationalen Kontrollinstanz zu 
entsenden. Diese werden für fünf Jahre ernannt und sind bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden. 

 

(2) Die Nationale Europol-Stelle und die Nationale Kontrollinstanz haben 
die gemeinsame Kontrollinstanz auf deren Verlangen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Teil 6. Teil 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

 Vollziehung 

§ 44a. § 5 Abs. 3 wird vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen vollzogen. 

§ 44a. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Inneres, hinsichtlich § 5 Abs. 1, soweit er die Abgabenbehörden des Bundes und 
Finanzstrafbehörden betrifft, und § 5 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) … 

 (6) Die §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 und 44a samt Überschrift, der 2. Teil, der 
Langtitel sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I. Nr. xx/2017 treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt der Anhang außer Kraft. 

Anhang  

Liste anderer Formen schwerer Kriminalität, für die Europol zuständig 
ist 

 

Illegaler Handel mit Drogen,  
Geldwäschehandlungen,  
Kriminalität im Zusammenhang mit nuklearen und radioaktiven Substanzen,  
Schleuserkriminalität,  
Menschenhandel,  
Kraftfahrzeugkriminalität,  
vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung,  
illegaler Handel mit Organen und menschlichem Gewebe,  
Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme,  
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,  
Raub in organisierter Form,  
illegaler Handel mit Kulturgütern, einschließlich Antiquitäten und 
Kunstgegenständen, 

 

Betrugsdelikte,  
Erpressung und Schutzgelderpressung,  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nachahmung und Produktpiraterie,  
Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit,  
Geldfälschung, Fälschung von Zahlungsmitteln,  
Computerkriminalität,  
Korruption,  
illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen,  
illegaler Handel mit bedrohten Tierarten,  
illegaler Handel mit bedrohten Pflanzen- und Baumarten,  
Umweltkriminalität,  
illegaler Handel mit Hormonen und Wachstumsförderern.  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung 

Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung 

Aufgaben Aufgaben 

§ 4. (1) Das Bundesamt ist bundesweit für sicherheits- und 
kriminalpolizeiliche Angelegenheiten wegen folgender strafbarer Handlungen 
zuständig: 

§ 4. (1) Das Bundesamt ist bundesweit für sicherheits- und 
kriminalpolizeiliche Angelegenheiten wegen folgender strafbarer Handlungen 
zuständig: 

 1. bis 8b. …  1. bis 8b. … 

 9. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung 
eines Amtsträgers (§§ 153 Abs. 2 zweiter Fall, 313 oder in Verbindung 
mit § 74 Abs. 1 Z 4a StGB), 

 9. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung 
eines Amtsträgers (§§ 153 Abs. 3, 313 oder in Verbindung mit § 74 
Abs. 1 Z 4a StGB), 

 10. und 11. …  10. und 11. … 

 12. Geschenksannahme und Bestechung von Bediensteten oder 
Beauftragten (§ 309 StGB), 

 12. Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 
(§ 309 StGB), 

 13. bis 15. …  13. bis 15. … 

(2) Das Bundesamt ist für Ermittlungen im Rahmen der internationalen 
polizeilichen Kooperation und Amtshilfe oder zur Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Einrichtungen der Europäischen Union sowie mit den 
Ermittlungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den im 
Abs. 1 genannten Fällen zuständig. Das Bundesamt ist in Angelegenheiten des 
Abs. 1 Z 1 bis 13 im Hinblick auf die internationale polizeiliche Kooperation der 
zentrale nationale Ansprechpartner gegenüber OLAF, Interpol, Europol sowie 

(2) Das Bundesamt ist für die Zusammenarbeit bei Ermittlungen im 
Rahmen der internationalen polizeilichen Kooperation und Amtshilfe in den im 
Abs. 1 genannten Fällen zuständig. Darüber hinaus ist das Bundesamt für die 
Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und internationalen Einrichtungen 
auf dem Gebiet der Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im 
Allgemeinen, insbesondere den Austausch von Erfahrungen auf diesem Gebiet, 
zuständig. § 4 Abs. 1 Bundeskriminalamt-Gesetz, BGBl. I Nr. 22/2002, bleibt 
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anderen vergleichbaren internationalen Einrichtungen. § 4 Abs. 1 
Bundeskriminalamt-Gesetz, BGBl. I Nr. 22/2002, bleibt unberührt. 

unberührt. 

(3) Das Bundesamt hat im Rahmen der Analyse von 
Korruptionsphänomenen Erkenntnisse über deren Vorbeugung, Verhinderung 
und Bekämpfung zu erstellen und diese in geeignete Präventionsmaßnahmen 
umzusetzen. 

(3) Das Bundesamt hat im Rahmen der Erforschung und Analyse von 
Korruptionsphänomenen Erkenntnisse über deren Vorbeugung, Verhinderung 
und Bekämpfung zu gewinnen und diese in geeignete Präventionsmaßnahmen 
umzusetzen. Dem Bundesamt obliegt dabei die Förderung der Bereitschaft und 
Fähigkeiten des Einzelnen, insbesondere von Gebietskörperschaften, sich über 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Integritätsförderung Kenntnis zu 
verschaffen und ein entsprechendes Bewusstsein zu bilden. 

Rechtsschutzkommission Rechtsschutzkommission 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 

(4) Die Bestellung zum weiteren Mitglied erlischt bei Verzicht, im 
Todesfall oder mit Wirksamkeit der Neu- oder Wiederbestellung. 

(4) Die Bestellung zum weiteren Mitglied erlischt bei Verzicht, im 
Todesfall oder mit Wirksamkeit der Neu- oder Wiederbestellung. Wenn ein 
Grund besteht, die volle Unbefangenheit eines weiteren Mitglieds in Zweifel zu 
ziehen, hat sich dieses des Einschreitens in der Sache zu enthalten. 

(5) … (5) … 

(6) Die Mitglieder der Rechtsschutzkommission haben Anspruch auf eine 
dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, deren Pauschalsätze 
sich nach der Rechtsschutzbeauftragten-Entschädigungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 427/2000, bemessen. 

(6) Die Mitglieder der Rechtsschutzkommission haben Anspruch auf eine 
dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, deren Pauschalsätze 
sich nach der Rechtsschutzbeauftragten-Entschädigungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 116/2016, bemessen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 13. (1) bis (4) …  § 13. (1) bis (4) … 

 (5) § 4 sowie § 8 Abs. 4 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2017 treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

 


